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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §191 Abs3 litb;

BAO §290 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Aus der Anordnung des § 191 Abs 3 lit b iVm § 290 Abs 1 zweiter Satz BAO ist zu erschließen, daß - soweit nicht

abweichende Interessen erkennbar sind - eine von der Personenvereinigung erhobene Berufung den Beteiligten

zurechenbar ist. Die Gesellschafter einer Handelsgesellschaft sind daher auch dann zur Erhebung einer VwGH-

Beschwerde berechtigt, wenn sie im Abgabenverfahren (Feststellungsverfahren) nicht förmlich als Berufungswerber

aufgetreten sind.
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